
   
Richtlinie der JUNGEN GRUPPE (GdP), Landesbezirk Thüringen   

§ 1 

Name, Sitz und Zweck  

(1) Zur Förderung der Jugendarbeit 
besteht in der Gewerkschaft der 
Polizei, Landesbezirk Thüringen 
eine Jugendorganisation. Sie 
trägt den Namen „JUNGE 
GRUPPE (GdP), Landesbezirk 
Thüringen“.  

(2) Der Sitz der JUNGEN GRUPPE 
(GdP) ist Erfurt.   

§ 2 

Aufgaben und Ziele  

(1) Als Jugendorganisation mit dem 
Ziel der Förderung der Jugendar-
beit vertritt die JUNGE GRUPPE 
im Rahmen der GdP-Satzung die 
besonderen Belange ihrer Mit-
glieder.  

(2) Sie bekennt sich zur freiheitlich 
demokratischen Grundordnung 
und leistet im Rahmen der Ju-
gendarbeit ihren Beitrag zur Ent-
wicklung der Gesellschaft im de-
mokratischen und sozialen 
Rechtsstaat. Ihre Arbeit schließt 
parteipolitische und konfessionel-
le Zielsetzungen aus. Sie pflegt 
die Gemeinschaft der jungen 
Staatsbürger im Polizeiberuf. Sie 
leistet jugendpflegerische, staats-
bürgerliche, bildende und berufs-
fördernde Arbeit.  

(3) Durch Begegnungen junger Men-
schen auf nationaler und interna-
tionaler Ebene erschließt die 
JUNGE GRUPPE (GdP) den 
Blick ihrer Mitglieder für die Um-
welt.        

(4) Ziel der JUNGEN GRUPPE 
(GdP) ist ferner die Unterstützung 
der Gesamtorganisation bei der 
Einführung junger Funktionsträ-
ger in die Gewerkschaftsarbeit.  

(5) Zur Unterstützung und Förderung 
der JUNGEN GRUPPE (GdP) – 
Arbeit vor Ort hält der Landesju-
gendvorstand mindestens zwei 
Sitzungen im Jahr ab.  

(6) Der Landesjugendvorstand führt 
die Geschäfte und nimmt die ihm 
von der Landesjugendkonferenz 
übertragenen Aufgaben wahr. Er 
verfügt über die ihm zugewiese-
nen finanziellen Mittel und rech-
net direkt mit dem Landeskassie-
rer der GdP Thüringen ab.   

§ 3 

Mitgliedschaft  

(1) Die Mitglieder der Gewerkschaft 
der Polizei bis zum einschließlich 
vollendeten 30. Lebensjahr bilden 
die JUNGE GRUPPE (GdP).  

(2) Die Funktionsträger der JUNGEN 
GRUPPE (GdP) unterliegen die-
ser Altersbeschränkung nicht, 
sollten jedoch bei ihrer Wahl nicht 
älter als 35 Jahre sein.   

§ 4 

Organe der JUNGEN GRUPPE (GdP)  

Organe der JUNGEN GRUPPE (GdP) 
sind  

a) die Landesjugendkonferenz 
b) der Landesjugendvorstand. 



    
§ 5 

Landesjugendkonferenz  

(1) Die Landesjugendkonferenz setzt 
sich aus den Delegierten zusam-
men. Es werden über die Kreis-
gruppenvorstände aus jeder 
Kreisgruppe die in Abs. 2 festge-
legte Anzahl Delegierter zur Lan-
desjugendkonferenz entsandt.   

(2) Die Verteilung der Mandate er-
folgt nach einem Schlüssel, den 
der Landesjugendvorstand fest-
legt. Dieser sollte sich an das 
Verhältnis der Jungen Gruppe 
Mitgliederzahlen der Kreisgrup-
pen anlehnen und eine Delegier-
tenanzahl von 35 nicht über-
schreiten.  

(3) Die Einberufung der Landesju-
gendkonferenz erfolgt durch den 
Landesjugendvorstand. Die Dele-
gierten sind mindestens einen 
Monat vor der Landesjugendkon-
ferenz unter Bekanntgabe der 
vorläufigen Tagesordnung einzu-
laden. Über die endgültige Ta-
gesordnung entscheidet die Lan-
desjugendkonferenz bei Eintritt in 
die Tagesordnung.  

(4) Außerordentliche Landesjugend-
konferenzen sind auf Beschluss 
des Landesvorstandes einzuberu-
fen.  

(5) Für die Durchführung der Landes-
jugendkonferenz gelten im Übri-
gen in analoger Anwendung die 
Zusatzbestimmungen des Lan-
desbezirkes Thüringen sowie die 
Versammlungs- und Sitzungsord-
nung der Gewerkschaft der Poli-
zei.        

§ 6 

Landesjugendvorstand  

(1) Der Landesjugendvorstand vertritt 
zwischen den Landesjugendkon-
ferenzen die JUNGE GRUPPE 
(GdP).  

(2) Er setzt sich zusammen aus:  

- der / dem Landesjugend-
vorsitzenden 

- bis zu drei stellvertretenden 
Landesjugendvorsitzenden 

- maximal möglichen drei 
Beisitzern, welche bei An-
wesenheit stimmberechtigt 
sind  

(3) Der/die Landesjugendvorsitzende 
sowie die drei stellvertretenden 
Landesjugendvorsitzenden wer-
den von der Landesjugendkonfe-
renz gewählt. Die Anzahl der 
stellvertretenden Landesjugend-
vorsitzenden ist abhängig von der 
Anzahl der vorgeschlagenen 
Kandidaten, darf jedoch drei Per-
sonen nicht überschreiten.  

(4) Die drei möglichen Beisitzer im 
Landesjugendvorstand können 
von den Kreisgruppen als ge-
wählter Koordinator (Vertreter der 
JUNGEN GRUPPE der jeweiligen 
Kreisgruppe) entsendet werden. 
Die Wahl dieser Kreisgruppen er-
folgt jährlich durch den/die Lan-
desjugendvorsitzende/n und 
dem/der stellvertretende/n Lan-
desjugendvorsitzenden. Hierbei 
sollte die Kreisgruppe als Beisit-
zer vertreten sein, welche als 
Kreisgruppe im Landesjugend-
vorstand nicht mit einer Person 
vertreten ist und im Kreisgrup-
penvergleich die größtmögliche 
JUNGE GRUPPE - Mitgliederzahl 
besitzen.     



    
(5) Der Landesjugendvorstand be-

stimmt im Rahmen der Zusatzbe-
stimmungen des Landesbezirkes 
Thüringen und der von der Landes-
jugendkonferenz gefassten Be-
schlüsse die Richtlinie der JUN-
GEN-GRUPPE-(GdP)-Arbeit. 
Er ist für die Durchführung der Be-
schlüsse der Landesjugendkonfe-
renz verantwortlich. Er vertritt die 
JUNGE GRUPPE (GdP) im Bun-
desjugendvorstand der GdP und 
den Landesjugendgremien des 
DGB.   

§ 7 

Vertreter- oder Nachfolgeregelung  

Scheidet ein Mitglied des Landesjugend-
vorstandes zwischen zwei Landesjugend-
konferenzen aus seinem Amt aus, so kann 
der Landesjugendvorstand im Rahmen 
seiner Aufgaben gemäss § 6 (1) für diese 
Funktion ein nachfolgendes Mitglied be-
stimmen.    

§ 8 

Gliederung  

In die Untergliederungen des GdP Lan-
desbezirkes Thüringen sollten JUNGE 
GRUPPE – Vertrauensleute integriert 
werden.       

§ 9 

Inkrafttreten, Änderungen  

(1) Die Änderungen der Richtlinie der 
JUNGEN GRUPPE (GdP) Landes-
bezirk Thüringen treten am 
06.10.2009 in Kraft.  

(2) Die Richtlinie der Jungen Gruppe 
(GdP) Landesbezirk Thüringen ist 
an den LBV Thüringen zur Informa-
tion zu steuern.                                   


